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Nobs Stefan, Gemeindepräsident, FDP: Im Moment läuft eine Vernehmlassung über das Ge-

setz über den Finanz- und Lastenausgleich des Kantons Bern - kurz FILAG. Es geht darum, 

dass die Städte Burgdorf und Langenthal auch eine pauschale Abgeltung für ihre Zentrumslas-

ten erhalten. 

Heute Nachmittag hat der GR Lyss eine Stellungnahme im Rahmen dieser Vernehmlassung 

verabschiedet, in der die Gemeinde Lyss eine Gleichbehandlung mit Langenthal und Burgdorf 

verlangt. Denn Lyss ist wie Langenthal und Burgdorf ein Regionalzentrum von kantonaler Be-

deutung. Betreffend Einwohnerzahl hat die Gemeinde Lyss Langenthal überholt. Dies als Rand-

bemerkung, wobei die Einwohnerzahl ja nicht alles ist. Die Gemeinde Lyss möchte hier ein kla-

res Zeichen setzten. Wenn Lyss dort auch berücksichtigt werden würde, könnte daraus ein zu-

sätzlicher Ertrag generiert werden von etwa Fr. 3 bis Fr. 4 Mio.– ungefähr entsprechend dem, 

welcher auch Langenthal und Burgdorf erhalten. 

Diese Eingabe wurde nicht das erste Mal gemacht. Bereits der Vorgänger des Redners und 

Steiner Bruno haben sich schon bei der letzten Vernehmlassung damit auseinandergesetzt. 

Wie der GGR weiss, ist eine Vernehmlassung eine Vernehmlassung. Die Gemeinde Lyss wird 

im Rahmen der Gesetzesberatung auf unsere Grossräte zugehen und hofft auf deren Unterstüt-

zung.  

 

 

 


